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Vermittlung von Arbeitslosen 
verbessern  
 

- Planungssicherheit für Beschäftigte schaffen  
- Kooperation zwischen Kommune und Bund stärken  
 

Zurzeit gibt es organisationsrechtlich 
betrachtet drei Formen der Betreuung 
von Langzeitarbeitslosen. Der 
Schwerpunkt liegt bei über 300 Ar-
beitsgemeinschaften zwischen Kom-
munen und Bundesagentur, die die 
Aufgabe gemeinsam wahrnehmen. In 
21 Städten und Kreisen hat man sich 
nicht auf eine Arbeitsgemeinschaft 
einigen können und die Aufgaben 
werden getrennt wahrgenommen. 
Eine Verknüpfung besteht lediglich 
über Kooperationsvereinbarungen. 
Schließlich gibt es 69 so genannte 
Optionskommunen, die die Aufgabe 
im Rahmen einer Experimentierklau-
sel (befristet bis 31.12.2010) alleine 
wahrnehmen.  
Mit Urteil vom 20. Dezember 2007 
hat das Bundesverfassungsgericht 
die Arbeitsgemeinschaften als unzu-
lässige Mischverwaltung gewertet 
und den Gesetzgeber aufgefordert, 
bis zum 31.12.2010 eine neue Lö-
sung umzusetzen. 
Vor diesem Hintergrund gibt es eine 
breite politische Diskussion, die weit 
über den Ansatz des Bundesverfas-
sungsgerichts hinausgeht. Der alte 
Grundsatzstreit, „wer soll was ma-
chen“, ist wieder ausgebrochen. 
Teile der Politik – wie auch die Land-
kreise – hoffen auf eine Kommunali-

sierung der Langzeitarbeitslosigkeit. 
Gerade dies befürchten die Städte 
und Gemeinden, die den Bund wei-
terhin in der Verantwortung für die 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit wis-
sen wollen, andererseits aber ein 
Interesse daran haben, ihre Kompe-
tenzen (z. B. bei der Sozialbetreuung 
der Erwerbslosen) noch stärker ein-
zubringen. Eine Aufgabenübertra-
gung vom Bund unmittelbar auf die 
Kommunen ist nicht möglich, weil 
zwischenzeitlich der neue Art. 84 
Abs. 1 Satz 7 des Grundgesetzes 
eine solche Aufgabenübertragung 
verbietet. 
Eine Kommunalisierung ist in der 
großen Koalition nicht mehrheits-
fähig. 
Viele Länder lehnen eine solche Kon-
struktion wegen der erheblichen fi-
nanziellen Risiken ab. Eine Kommu-
nalisierung könnte nur in der Weise 
erfolgen, dass der Bund den Ländern 
die Aufgabe überträgt und die Länder 
ihrerseits die Aufgaben auf die Kom-
munen übertragen. Bei einem jährli-
chen Volumen von über 50 Mrd. Euro 
wäre dies sowohl für die Länder wie 
auch für die Kommunen ein kaum zu 
kalkulierendes finanzielles Risiko.  
Unabhängig von Struktur- und Macht- 
fragen muss es entscheidend 
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darauf ankommen, wie man die 
Vermittlung von Arbeitslosen 
verbessern kann. Nach wie vor 
gelingt die Integration von Hartz-
IV-Empfängern in den Arbeits-
markt nur äußerst selten. Gerade 
einmal 3,4 % der erwerbsfähigen 
Bezieher des Arbeitslosengeldes II 
schaffen jeden Monat im Bundes-
durchschnitt den Sprung in nicht 
vom Staat geförderte Jobs. Das 
bedeutet, dass von 1.000 Leis-
tungsbeziehern nur 34 in ein sozi-
alversicherungspflichtiges Be-
schäftigungsverhältnis wechseln. 
 
Nach einer Studie der Nürnberger 
Bundesagentur ist der Erfolg der 
so genannten Optionskommunen 
ungünstiger, als derjenige der Ar-
beitsgemeinschaften. Dies, obwohl 
der Arbeitsmarkt in den Kreisen 
und Städten der Optionskommu-
nen in der Regel wesentlich güns-
tigere Bedingungen aufweist, als in 
den Regionen, die von der Ar-
beitsgemeinschaften betreut wer-
den.  
 
Die „ideologischen Debatten“ müs-
sen beendet werden, wir müssen 
den Arbeitslosen besser helfen. 
Dazu gehört nicht weniger, son-
dern mehr Kooperation zwischen 
Bund und Kommunen. Wir brau-
chen eine Vereinfachung der För-
derinstrumentarien und mehr 
Spielraum für die Betreuer vor Ort. 
Kommunen und Bundesagentur 
müssen ihre jeweiligen besonde-
ren Fähigkeiten (z. B. bei der So-
zialbetreuung die Kommunen, bei 
Fortbildung und überregionaler 

Vermittlung die Bundesagentur) 
noch besser und zielgerichteter 
einbringen. 
Dazu gehört auch Planungssicher-
heit für die Beschäftigten. In den 
Arbeitsgemeinschaften sind 
56.000 Mitarbeiter (davon ca. 
20.000 von den Kommunen) tätig, 
deren berufliche Perspektive gesi-
chert werden muss. Schon jetzt 
zeichnet sich ab, dass gerade 
Leistungsträger wegen der unsi-
chern Zukunftsperspektiven die 
Arbeitsgemeinschaften verlassen 
und sich beruflich anderweitig ori-
entieren. Das muss dringend ge-
stoppt werden. 
Die Sonderkonferenz der Arbeits- 
und Sozialminister hat am 14.Juli 
2008 beschlossen, das „Arbeits-
gemeinschaftsmodell“ verfas-
sungsrechtlich abzusichern. 
Gleichzeitig soll sichergestellt wer-
den, dass die 69 Optionskommu-
nen ihre Arbeit alleine fortsetzen 
können. Eine Erweiterung der Op-
tion ist nicht beschlossen worden. 
 
Die gesetzliche Neuregelung 
muss folgende Grundsätze be-
achten: 
 
1. Keine Finanzverschiebungen 
und neue Risiken zu Lasten der 
Kommunen durch die Neuorga-
nisation.  
 
2. Fortbestand der Verantwor-
tung des Bundes für die Be-
kämpfung der Langzeitarbeits-
losigkeit. 
 
3. Freiwilligkeit der Kooperation 
zwischen Kommunen und Ar-
beitsagenturen. Kein Zwang der 
Kommunen, bestimmte Arbeiten 

in die Arbeitsgemeinschaften 
einzubringen. Beachtung der 
Organisations- und Personalho-
heit der Kommunen.  
 
4. Dezentrale Handlungsspiel-
räume vor Ort erhalten und aus-
bauen. Aktive Rolle der Kom-
munen bei der Bekämpfung der 
Langzeitarbeitslosigkeit beto-
nen. Kompetenz auch der kreis-
angehörigen Städte und Ge-
meinden im Sozial- und Ju-
gendbereich einbringen.  
 
5. Bürgerfreundliche, bürgerna-
he und effiziente Leistungs-
erbringung. Klare Schnittstellen-
lösung zu den kommunalen so-
zialen Dienstleistungen. 
 
6. Einzelfallbezogene Hilfe durch 
Kombination von sozialen Hilfe-
stellungen und arbeitsmarktna-
hen Leistungen.  
 
7. Vermeidung einer Zersplitte-
rung der Arbeitsmarktpolitik in 
den einzelnen Ländern. Einheit-
liche Grundsätze bei der Hilfe 
für die rund 7 Mio. Leistungs-
empfängern.  
 
8. Schaffung einer langfristigen 
Perspektive für die Beschäftig-
ten der Arbeitsgemeinschaften. 
Personalwirtschaftliche Absi-
cherung der von den Städten 
und Gemeinden entsandten Mit-
arbeiter (ggf. Übernahme). 
 
9. Gewährleistung, dass 69 
Kommunen das Optionsmodell 
fortsetzen können.  
 
10. Zügige Umsetzung der neu-
en Lösung und Schaffung einer 
arbeitsfähigen Organisations-
struktur.  
 
 
02. September 2008  
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